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Der Hauptausschuss des Lantags hat am 08. November 2018 unter TOP 2 "Haus

haltsgesetz 2019" den Haushalt des Verfassungsgerichtshofs (Einzelplan 16) bera

ten und abgestimmt. Während der Debatte wurde unter Verweis auf mein oben ge

nanntes Schreiben zu den durch die Einführung der Individualverfassungsbeschwer

de zu erwartenden Mehrkosten die Frage aufgeworfen, ob die aktuellen Abordnun

gen an den Verfassungsgerichtshof zur Bedarfsdeckung ausreichen oder wie im lau

fenden Haushaltsjahr nachgesteuert werden könnte. 

Hierzu bemerke ich Folgendes: 

Grundlage für die Abordnungen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern an den Verfassungsgerichtshof sind entsprechende Haushaltsvermerke im 

Haushaltsplan der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Einzelplan 04 Kapitel 04 220) im Um

fang von insgesamt drei Planstellen der Wertigkeiten der BesoldungsgruppenR 2 

und R 3. Diese Ermächtigungen werden aber derzeit lediglich im Umfang von insge

samt 1,4 Arbeitskraftanteilen von Richterinnen und Richtern am Oberverwaltungsge

richt in Anspruch genommen. Darüber hinaus sieht die Ergänzungsvorlage zum 

Nachtragshausha'lt 2018 bzw. zum Haushalt 2019 - wie mit meinem Bezugsschrei

ben angeregt - im Haushalt der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Einzelplan 04 Kapitel 

-04 210) die Aufnahme eines Haushaltsv~rmerks zur Abordnung weiterer Richterin

nen und Richtern an den Verfassungsgerichtshof vor. 
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Wie ich bereits ausgeführt habe, ist der durch die Einführung der Individualverfas

sungsbeschwerde entstehende zusätzUche sachliche und personelle Aufwand nicht 

seriös prognostizierbar. Ich gehe aber davon aus, dass das beschriebene Instrumen

tarium ausreicht, die eingehenden Verfahren zu bearbeiten. 

Sollte jedoch wider Erwarten darüber hinaus im Jahr 2019 zusätzlicher Bedarf an 

. wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Verfassungsgerichtshof 

entstehen, können mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen im Vollzug des 

Haushalts 2019 weitere Abordnungsmöglichkeiten eingerichtet werden. 
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Dr. Brandts 


